
 
FAQ zur mündlichen Verhandlung gegen Geschlechterdiskriminierung auf dem 
Berliner Wasserspielplatz „Plansche“ am 29. September 2023 vor dem 
Kammergericht Berlin   
     
Was ist der Ausgangspunkt des Verfahrens?  

Im Sommer 2021 besuchte die Klägerin Gabrielle Lebreton den Wasserspielplatz „Plansche“ im Berliner Plänterwald. Dort sonnte 

sie sich ohne Oberteil – so wie viele Männer auch. Der Aufforderung des privaten Sicherheitsdienstes und der später 

hinzugezogenen Polizei sich zu bedecken, kam sie nicht nach und musste die „Plansche“ mit ihrem Kind verlassen.  

Gabrielle Lebreton klagte daraufhin im Januar 2022 auf Geldentschädigung nach dem Landesantidiskriminierungsgesetz Berlin 

(LADG) vor dem Landgericht Berlin. Das Gericht wies die Klage im September 2022 ab und stützte die Entscheidung 

insbesondere auf den Schutz des „geschlechtlichen Schamgefühls“ anderer Personen. Gegen diese Entscheidung hat Gabrielle 

Lebreton gemeinsam mit ihrer Rechtsanwältin Leonie Thum und mit Unterstützung der GFF Berufung eingelegt.   

Warum wurde die Berufung eingelegt?  

Das Landgericht hat bei der Anwendung des LADG die verfassungsrechtlichen Maßstäbe und die Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts zum Diskriminierungsverbot aus Art. 3 Abs. 3 GG völlig außer Acht gelassen. Eine 

Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechts ist nur unter hohen Anforderungen zulässig. Diese muss entweder aufgrund 

biologischer Unterschiede zwingend erforderlich sein oder durch kollidierendes Verfassungsrecht wie Grundrechte Dritter 

gerechtfertigt werden.  

Wenn unterschiedliche Bekleidungsvorschriften für Frauen und Männer gelten sollen, muss es dafür also gewichtige Gründe 

geben. Das Landgericht nimmt den Schutz eines „geschlechtlichen Schamgefühls“ in Teilen der Gesellschaft an, das die Klägerin 

verletzt haben solle. Das reicht als Rechtfertigung nicht.  

Welche Bedeutung hat die Verhandlung am Kammergericht Berlin für das 
Antidiskriminierungsrecht?   

Die Bedeutung der anstehenden Entscheidung des Kammergerichts geht weit über den Einzelfall hinaus. Wenn sich die  
Maßstäbe des Landgerichts Berlin, das erstmals das LADG angewendet hat, durchsetzen, wird das Antidiskriminierungsrecht 

ausgehöhlt und das LADG verfehlt sein Ziel. Das Kammergericht kann im Berufungsverfahren Maßstäbe für alle zukünftigen 

Entscheidungen nach dem LADG setzen.  

Wie sehen die Nutzungsordnungen in der „Berliner Plansche“ aktuell aus?  

Seit Juli 2022 enthält die Nutzungsordnung der „Plansche“ die Kleider-Regelung, dass die primären Geschlechtsorgane 

vollständig zu bedecken sind. Diese Regelung gilt für alle Geschlechter. Damit hat der Bezirk bereits klargestellt, dass „oben ohne“ 

in der „Plansche“ erlaubt ist.  

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich an: 
Tel. 030/5490810-55 
presse@freiheitsrechte.org  
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Informationen zum Landesantidiskriminierungsgesetz Berlin (LADG)  
 

Warum gibt es das LADG und was regelt es?  
Das Grundgesetz spricht eine klare Sprache: Menschen dürfen unter anderem nicht aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, 

ihres Glaubens oder einer Behinderung diskriminiert werden. Das Grundgesetz stellt damit Menschen unter einen besonderen 

Schutz, die historisch und strukturell von gesellschaftlicher Ungleichheit betroffen sind. Dem Staat ist also verboten, Menschen 

ohne zwingenden Grund wegen der in Art. 3 Abs. 3 Grundgesetz aufgeführten Merkmale schlechter zu behandeln als andere.  

Die Realität sieht allerdings häufig anders aus. Und wer sich gegen eine staatliche Diskriminierung wehren will, kommt mit den 

bisher bestehenden rechtlichen Möglichkeiten in der Praxis aus unterschiedlichen Gründen häufig nicht weit. Das soll das LADG 

ändern. Das LADG verbietet Diskriminierung durch öffentliche Stellen des Landes Berlin wie Schulen,  

Hochschulen, Bürgerämter oder die Polizei und stellt den Betroffenen wirksame Beschwerde- und Rechtsschutzmöglichkeiten 

zur Seite. Es schließt damit eine wichtige Schutzlücke des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Das AGG als 

bundesrechtliche Schwester des LADG gilt nämlich nur für Diskriminierung in privaten Bereichen wie bei der Arbeit oder auf 

dem Mietmarkt.  

Seit wann gibt es das LADG?  
Das Berliner Abgeordnetenhaus verabschiedete im Juni 2020 das LADG. Am 21. Juni 2020 ist das Gesetz in Kraft getreten. Das 

LADG ist das erste und bisher einzige Gesetz seiner Art auf Landesebene in Deutschland.  

Was für Möglichkeiten haben Betroffene nach dem LADG?  
Wer durch Behörden des Landes Berlin oder deren Mitarbeiter*innen diskriminiert wird, kann dagegen nach dem LADG klagen. 

Betroffene können Geldzahlungen als Ersatz für entstandene Schäden und als Entschädigung für erlittenes Unrecht bekommen. 

Zudem können Betroffene sich an die LADG-Ombudsstelle wenden. Diese Stelle arbeitet unabhängig und behandelt die 

Beschwerden vertraulich. Sie unterstützen diskriminierte Personen kostenfrei bei der Durchsetzung ihrer Rechte.  

Welche Rolle spielen Verbände im LADG?  
Das LADG ermöglicht es auch Verbänden zu klagen. Bislang sind solche Klageformen vor allem aus dem Umweltrecht bekannt. 

Das LADG stellt zwei Instrumente zur Verfügung: die Prozessstandschaft und die Verbandsklage. Bei der Prozessstandschaft 

übernehmen anerkannte Antidiskriminierungsverbände die Klage für diskriminierte Personen mit deren Einverständnis.   

Mit einer Verbandsklage können die nach dem LADG qualifizierten Verbände gegen diskriminierendes Verwaltungshandeln 

vorgehen. Dafür müssen keine betroffenen Einzelpersonen vor Gericht. Verbände können auch klagen, wenn es keine 

Betroffenen gibt oder noch keine Diskriminierung stattgefunden hat. Solche Fälle liegen beispielsweise bei Diskriminierungen 

durch Behördenpraxis oder Verwaltungsakte vor. Stellt eine verbandsklageberechtigte Organisation einen Verstoß gegen das 

LADG fest, so wird die behördliche Stelle zunächst beanstandet und zur Abhilfe aufgefordert. Ist das Beanstandungsverfahren 

erfolglos, kann die Verbandsklage erhoben werden.  

 

Ist die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) bereits nach dem LADG aktiv geworden?  
Die GFF ist als verbandsklageberechtigter Antidiskriminierungsverband anerkannt. Sie ist bereits zwei Mal nach dem LADG 
gegen Diskriminierung vorgegangen und hat die erste und bisher einzige Verbandsklage erhoben. Auch unterstützt sie derzeit 
eine Einzelperson bei der Durchsetzung ihres Entschädigungsanspruchs. Mehr dazu unter: https://freiheitsrechte.org/   

 

2  


